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Herzlich Willkommen!!

Arzthaftpflicht anhand ausgesuchter
Fallbeispiele



Die Spezialisten, die Die Spezialisten, die ÄÄrzte konsultierenrzte konsultieren

© RA Roland Wehn München, 2005, Tel. 089-3606 3508, Folie 2

Themenübersicht: 

• Abgrenzung Zivil- Strafrecht

• Statistiken und Tipps für das Strafverfahren

• Zentraler Begriff des Behandlungsfehlers

• der grobe Behandlungsfehler

• Aufklärungsfehler

• Dokumentationsfehler

ArzthaftungArzthaftung
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Abgrenzung Zivilrecht / Strafrecht

Zivilrechtlicher Bereich Strafrechtlicher Bereich

Staatsanwaltschaft
Gerichte

Patienten meist mit Anwälten
Versicherer, Schlichtungs-

stellen - Gerichte

Ablehnung Regulierung Prozess Einstellung Strafbefehl Verurteilung
Freispruch
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Wie haftet der Arzt Zivilrechtlich?

Haftungsvoraussetzung = Anspruchsgrundlage

Behandlungsvertrag Gesetz 
§§ 611 ff. BGB §§ 823 ff. BGB, § 839 für 
§ 280 BGB n.F. verbeamtete Ärzte
Nur Vertragspartner Jeder selbst und unmittelbar
Klinikträger Chefarzt, Oberarzt 
Chefärzte Assistenzarzt, Pj´ler,
niedergelassene Ärzte Pflegepersonal

Wer 
haftet?
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Wofür haften Ärzte??

Behandlungsfehler: Abweichen des Ist-Standards
vom Soll- Standard

Sollstandard: Situationsbezogenener
Facharztstandard zu jeder Zeit

AiP und MPJ 
Ass´Ärzte ??

Müssen jederzeit durch einen Facharzt 
so überwacht und angeleitet werden, 
dass der fachärztliche Standard ein-
gehalten wird
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Grober Behandlungsfehler:

GAU der Arzthaftung!!
Ein Defizit das einem Mediziner nie - also
unter keinen nur denkbaren Umständen 
unterlaufen darf !!!

BEWEISLASTUMKEHR !!
Der betroffene Mediziner muss beweisen, dass 
der Schaden auch bei ordnungsgemäßer Behand-
lung eingetreten wäre
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Aufklärungsfehler

Behandlung ohne / mit unzureichender
Aufklärung = rechtswidrig = Behandlungsfehler

Patient muss Subjekt und nicht Objekt der Be-
handlung sein 

Selbstbestimmungsrecht als Gegengewicht
zur medizinischen Autorität
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Wie klärt man auf??

Grundsatz der Mündlichkeit
Ärztliche Pflicht: Nicht delegierbar!!!

Mündlich

Aufklärungsformulare als Checkliste und zur
Dokumentation eines mündlichen Gesprächs geeignet,  
alleine reichen diese allerdings nicht aus!!

Gespräch + Formblatt + Dokumentation in der 
Krankenakte

Non plus ultra
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Aufklärung / Einwilligung
Zeitpunkt

BGH: "Rechtzeitigkeit" Patient darf sich bei
Ablehnung der OP nicht als "Störfaktor" im 
Klinikablauf empfinden !!!Stationär:

Mindestens 1 Tag vor der OP

Ambulante
OP

Mindestens 1 Tag vor der OP besser
im Rahmen OP-Planungsgespräch
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Dokumentationsfehler

Behandlungsnebenpflicht 
EigentlichEigentlich ZZiel: iel: 

Behandlungssicherheit

Aber im Prozess !Aber im Prozess !

Kann eine Dokumentationslücke nicht geschlossen
werden, gilt die Maßnahme als

Nicht erfolgt !!! 

Verurteilung
FolgeFolge


